
  BETRIEBSANWEISUNG 
GEM. § 14 GEFSTOFFV 
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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG  

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
  

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL 

ERSTE HILFE 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

Flüssiges Küchenreinigerkonzentrat für gewerbliche Verwendung. 
Gefahrstoffbezeichnung: n.a. 
  
Lieferant: Ecolab GmbH, Canthalstraße 7, 63450 Hanau, Tel.: 06181/3600-0 
 

 
Nach Verordnung nicht als gefährlich einzustufen. 
 
 
 
 
 
 
 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Beschmutzte , getränkte Kleidung sofort 
ausziehen. Beim Umgang mit dem Konzentrat geeignete Schutzhandschuhe tragen. 
Hände mit Hautschutzmittel eincremen. 
Generell nicht mit anderen Produkten mischen. 
Nicht in Behälter füllen die für Essen und Trinken bestimmt sind. 
 
 
 
 
 

Verschütten/Auslaufen: Nicht ins Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
Kleine Mengen  mechanisch aufnehmen.  Reste mit viel Wasser wegspülen (geeignete 
Schutzkleidung, -brille, -handschuhe tragen!). 
 
Brandfall:  Produkt brennt nicht. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand 
abstimmen. 
 
Fluchtweg: 
 
Notruf: Feuerwehr/Notarzt: 
 
 
 Augenkontakt:  Sofortige Wasserspülung mindestens 10 Minuten lang; dabei Augen 

weit  öffnen; Facharzt aufsuchen. 
Hautkontakt:  Körperstellen mit reichlich Wasser reinigen. 
 
Kleidungskontakt:  Mit Produkt getränkte Kleidung entfernen. 
Verschlucken:  Sofortiges Trinken von viel Wasser. Kein Erbrechen vor Ort 

herbeiführen, sondern Gabe eines Antischaummitels (Sab Simplex)-
Arzt aufsuchen! Dem Arzt  Betriebsanweisung und 
Sicherheitsdatenblatt übergeben.     

 Ersthelfer: 
 
 
 
 
 
 

Ordnungsgemäße Vernichtung bei den zuständigen Stellen. Größere Mengen nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen.  
 
 
                                                Datum:                                                       Betriebsleiter: 


	Betriebsanweisung
	GEM. § 14 GEFSTOFFV
	Betrieb:                Arbeitsplatz:
	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	ERSTE HILFE
	SACHGERECHTE ENTSORGUNG


